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Ergänzender Bericht zur Ratsvorlage  
(Drucksachen-Nr. 0943/2020-2025) 
 
 
Covid 19 - Pandemieentwicklung in Bielefeld  

 
1. Infektionslage 

 
 Der letzte Tiefpunkt der Wocheninzidenz lag am 4.3. bei 29,9/100.000, das war vor 

fünf Wochen. Die Wocheninzidenz lag zuletzt am 23.03. unter 100/100.000.  
 Im weiteren Verlauf Beschleunigung des Infektionsgeschehens. Die Wocheninzidenz 

lag am 12.04. bei 150,5/100.000.  
 Das Infektionsgeschehen ist diffus, in erster Linie handelt es sich um kleinere famili-

äre Cluster. Es gib derzeit keine größeren Cluster in Krankenhäusern, Pflegeeinrich-
tungen, Schulen und Kitas.  

 Die Zahl der Sterbefälle ist sehr stark zurückgegangen, seit dem 01.04. gab es hier 
nur einen neuen Fall zu berichten. Dies ist sicher auch ein Ergebnis der Impfungen 
insbesondere in den Pflegeheimen.  

 Die Arbeitsbelastung in der Kontaktnachverfolgung ist durch die gestiegenen Fallzah-
len sehr hoch. Durch organisatorische und personelle Veränderungen wird versucht, 
die Situation zu verbessern und die zeitnahe Kontaktnachverfolgung sicherzustellen.   

 
 
2. Rechtliche Regelungen 
 

a) Coronaschutzverordnung 
 Seit Erstellung der Informationsvorlage für den Rat gab es 4 weitere Ände-

rungs- bzw. Korrekturfassungen. 
 Aktuell ist die Fassung vom 07.04.2021. 

 
b) 5 Allgemeinverfügungen des MAGS zur Feststellung des Vorliegens der Vo-

raussetzungen zum Inkrafttreten der sog. Notbremse aus § 16 CoronaSchVO 
in den Städten und Kreisen in NRW (Bielefeld ab 30.03.2021) 
 

c) AV des Oberbürgermeisters zur Nutzung von Angeboten mit negativem Test-
ergebnis vom 07.04.:  
 Möglichkeit zu „click and meet“ nach vorherigem negativen Test ab dem 

12.04. 
 

d) Coronabetreuungsverordnung (ab 12.04.2021) 
 An schulischen Nutzungen einschließlich der Betreuungsangebote dürfen 

nur Personen teilnehmen, die einen negativen Test vorweisen können 
 Schulleitung kann zulassen, dass für Schüler*innen mit sonderpädagogi-

schen Unterstützungsbedarf der Test zuhause unter elterlicher Aufsicht 
durchgeführt werden darf 

 Nicht getestete Schüler*innen dürfen an Abschlussprüfungen teilnehmen, 
aber räumlich getrennt von getesteten Schüler*innen 

bi001508
Textfeld
Anlage 3 zu VL 0943/2020-2025



2 
 

 Ergebnisse der durchgeführten Tests oder vorgelegten Testnachweise 
werden von der Schule erfasst und dokumentiert 

 Vom 12.-17.04.21 sind schulische Nutzungen untersagt (ausgenommen 
sind 1. die Abschlussklassen der allgemeinbildenden Schulen, der Berufs-
kollegs und der Förderschulen sowie die entsprechenden Semester im Bil-
dungsgang Realschule des Weiterbildungskollegs, 2. die Qualifikations-
phase der gymnasialen Oberstufe, des beruflichen Gymnasiums und der 
Bildungsgänge des Weiterbildungskollegs, 3. schulische Betreuungsange-
bote gemäß Absatz 10 und Absatz 11, 4. Lehrkräfte, die aus technischen 
oder unterrichtsfachlichen Gründen (z.B. Laborausstattung) den Distan-
zunterricht aus einem Raum im Schulgebäude heraus organisieren müs-
sen, 5. schulisches Personal, das die Organisation von Coronaselbsttests 
gemäß Absatz 2a vorbereitet, 6. Auswahlgespräche von Schulen im Leh-
rereinstellungsverfahren, soweit diese zur Sicherung der Unterrichtsver-
sorgung unabdingbar sind, und 7. unterrichtspraktische Prüfungen im Rah-
men der Lehrerausbildung) 

 
d) und welche neuen Verordnungen es sonst noch so gab: 

 Coronateststrukturverordnung ab dem 11. April 
 Corona-Test- und Quarantäneverordnung ab dem 11. April 
 Corona-Test- und Quarantäneverordnung vom 8. April 
 Coronaschutzverordnung ab dem 7. April 
 Coronateststrukturverordnung ab dem 31. März 
 Coronabetreuungsverordnung ab dem 29. März  
 Coronaeinreiseverordnung ab dem 27. März 

  
 
3. Testungen 

 
a) Kostenlose Bürgertestungen 
 Allgemeines: 

Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, sich mindestens einmal pro Wo-
che mit einem Schnelltest an einer Teststelle kostenlos testen zu lassen. 

 
 Teststellen: 

Teststationen insgesamt, Stand 12.04.: 64;  
Öffentliche Teststationen: 38;  
Nicht-öffentliche Teststellen: 26;  
Arztpraxen: 28, davon 7 öffentlich;  
Testkapazität: ca. 216.000 wöchentlich 

 
 Inanspruchnahme: 

Insgesamt wurden seit dem 10.03. 37.624 kostenlose Bürgertestungen durchge-
führt (Stand 11.04.), davon waren 249 positiv. Das entspricht einer Quote von 
etwa 0,66 Prozent. 
 

a) Testangebote für Mitarbeiter*innen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespfle-
gestellen 

 Testangebot Land zwei Tests/Woche/MA. 
 Testangebot Land zwei Tests/Woche/Kind. 
 Da Lieferengpässe laut Land nicht ausgeschlossen werden können, hat die 

Stadt am vergangenen Freitag 50.000 Selbsttests speziell für die Kinder be-
schafft. Lieferung am 13./14.04.2021. Damit Sicherstellung der Tests. 

 
b) Testangebote für Mitarbeiter*innen in Schulen und Schüler*innen 
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 ab der 15. KW sind Selbsttests für Schulen in NRW mit 2 Tests pro Woche je 
Schüler und Lehrer vorgesehen (Erlass vom 03.04.) 

 Lieferung ist erfolgt in der Zeit vom 09.04.-12.04.2021 
 

c) Testungen in Pflegeeinrichtungen  
 Die Einrichtungen setzen die Vorgaben zum Testen um. 

 
 
4. Impfungen – Sachstand 

 
 Kita und Kindertagespflege: Impfberechtigung, jetzt auch mit Biontech und 

Moderna. 
 Impfberechtigung jetzt auch in weiten Teilen der (übrigen) Kinder- und Ju-

gendhilfe (insb. stationäre Einrichtungen, ambulante Dienste, Offene Kinder- 
und Jugendarbeit. 

 Anlage 1: Statusbericht Impfen der Stadt Bielefeld (Stand 12.04.2021) 
 
 

5. Ordnungsamt 
 

 Die Zahlen zu Verstößen und Handlungsfeldern (Verwarnungen/Bußgelder/Platzver-
weise) wurden mit Stand vom 31.03.2021 folgendermaßen aktualisiert: 
 

 Seit dem 01.01.2021 wurden insgesamt 5.421 Verstöße gegen die Pflicht zum Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung festgestellt. Hier wurden 4.399 mündliche Verwarnun-
gen ohne Verwarngeld und 701 Verwarnungen mit Verwarngeld ausgesprochen. In 
321 Fällen wurden Bußgeldverfahren eingeleitet. 

 
 Außerdem wurden seit Jahresbeginn 1.658 Verstöße gegen die vorgeschriebenen Min-

destabstände festgestellt. Hier wurden 674 mündliche Verwarnungen ohne Verwarn-
geld und 363 Verwarnungen mit Verwarngeld ausgesprochen. In 621 Fällen wurden 
Bußgeldverfahren eingeleitet. In den Fällen, in denen mit erneuten Verstößen durch die 
Betroffenen zu rechnen war, wurden durch die Mitarbeiter*innen Platzverweise ausge-
sprochen.  

 
 
6. Kinderbetreuung und eingeschränkter Regelbetrieb 

 
a) Situation in den Kitas und Kindertagespflegestellen 

 Unverändert. Verlängerung eingeschränkter Regelbetrieb bis 09.05.2021 
 

b) Offene Kinder- und Jugendarbeit 
 Veränderung der Coronaschutzverordnung: Verringerung der Gruppengröße 

bei Outdoor Veranstaltungen im sportlichen Bereich auf max. 10 Personen bis 
max. 14 Jahren. 
 

c) Ferienspiele Ostern 2021 
 Auf der Grundlage einer Gruppengröße von max. 5 Kindern gab es eine Förde-

rung von insgesamt 35 Angeboten für 143 Gruppen (Fördersumme insgesamt: 
57.200 €) 

 Hierdurch konnten ca. 750 Kinder und Jugendliche erreicht werden. Darin ent-
halten sind 15 inklusive Plätze. 

 OGS-Ferienbetreuung hat planmäßig stattgefunden. 
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7. Elternbeiträge Kita, Kindertagespflege, OGS 
 Weiterhin keine Heranziehung durch die Stadt Bielefeld, da immer noch Lock-

down (Ratsbeschluss) 
 Land hat im Elternbrief Ende März 2021 mitgeteilt, dass ein Verzicht auf Eltern-

beiträge nicht fortlaufend fortgesetzt werden kann, weil die gesamt Kita-Infra-
struktur ununterbrochen weiter durchfinanziert wird; in einigen Wochen will 
Land nochmals prüfen, ob es Erstattungsspielräume bei den Elternbeiträgen 
sieht.  
 
 

8. Schulbetrieb 
 

 Siehe CoronaBetrVO ab 12.04.2021 (Ausführungen unter 2d) 
 

a) Pressemitteilung des MSB vom 08.04.2021: 
 Distanzunterricht KW 15 (Ausgenommen Abschlussklassen) 
 Ab 19.04.21 voraussichtlich Wechselunterricht; Notbetreuung für Klassen 1 bis 

6 ist sichergestellt 
 Im Präsenzbetrieb der Schulen wird es eine grundsätzliche Testpflicht in den 

Schulen mit wöchentlich zweimaligen Selbsttests für Schülerinnen und Schü-
ler, Lehrkräfte und weiteres Personal an den Schulen geben 

 Die Landesregierung geht von einem wöchentlichen Bedarf von 5,5 Millionen 
Selbsttests für die Schulen aus; Versandstart 08.04.2021 

 Abiturprüfungen werden wie vorgesehen am 23.04.2021 beginnen 
b) Schule-  Distanzunterricht, Digitalisierung 

 WLAN-Ausstattung 
 Die Ausstattung der Schulen mit WLAN ist am 01.04.2021 in der RS Jöllen-

beck gestartet. Die Schule wurde entsprechend ausgestattet und der Roll out 
an weiteren Standorten fortgesetzt. 

c) Neue Schulserver 
 Die weiterführenden Schulen wurden bereits in 2020 mit neuen Servern ausge-

stattet. Der Austausch der Server an den Grundschulen und den Berufskollegs 
ist aktuell in Planung und wird zeitnah noch im ersten Halbjahr begonnen. 

d) Ladekapazitäten für mobile Endgeräte in den Schulen 
 Die Ladekapazitäten in Schulen für mobile Endgeräte befinden sich in der Be-

schaffung. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten am Markt (Grund: hohe Nach-
frage und u. a. Transportverzögerungen (Blockade Suez Kanal durch havarier-
tes Schiff)) wird ein Roll out für Mai 2021 erwartet. 

e) Breitbandanbindung der Schulen 
 18 von 87 Schulstandorten sind bereits am Breitbandnetz angeschlossen und 

in Betrieb genommen worden. Die Breitbandanbindung aller Schulen soll –inkl. 
Inhouseverkabelung vom Hausübergabepunkt bis in den Serverschrank) im 
Herbst/Winter 2021 abgeschlossen werden. 

f) Ausstattung der Schulen mit Präsentationsmedien 
 Aus Mitteln des DigitalPakts plant der Schulträger alle Klassenräume in den 

Schulen (rund 2.900 Räume) mit Präsentationsmedien (Display oder Beamter 
sowie einer Streamingbox) auszustatten. Der Start des Geräte Roll outs ist für 
Juni 2021 geplant. 

 Weitere Digitalisierungsmaßnahmen sind im Rahmen der GRW III Förderung 
geplant bzw. befinden sich in der Umsetzung. 

g) Förderung von außerschulischen Angeboten 
 Die außerschulischen Bildungs- und Betreuungsangebote gem. „Extrazeit zum 

Lernen“ waren sehr wenig gefragt. Für die Osterferien wurden drei Anträge von 
Grundschulen gestellt. 
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 Folgeanträge von Sek. I Schulen für Samstagsschule oder Sommerferien ge-
hen derzeit laufend nach und nach beim Amt für Schule ein. 

h) Teilnahmequote Notbetreuung und Präsenzunterricht 
 Beigefügt ist eine aktualisierte Übersicht zur Teilnahmequote Notbetreuung 

und Präsenzunterricht (Anlage 2). 
 

 
 
Ingo Nürnberger 
 




